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Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen 

Anordnung über Organisation und Dienstbetrieb 
der Staatsanwaltschaften des Landes Brandenburg 

(OrgStA) 

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz 
und für Europaangelegenheiten 

zur Änderung 
der Allgemeinen Verfügung vom 30. Januar 1992 

Vom 28. November 2002 
(3262-III.3) 

I. 

Die Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz vom 30. Ja
nuar 1992 (JMBl. S. 34), zuletzt geändert durch die Allgemei
ne Verfügung vom 30. Oktober 1993 (JMBl. S. 194), wird wie 
folgt geändert: 

In Abschnitt V § 20 Abs. 1 Nr. 4 wird die Angabe „5.000 DM“ 
durch die Angabe „2.500,00 EUR“ ersetzt. 

II. 

Die Allgemeine Verfügung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2002 
in Kraft. 

Potsdam, den 28. November 2002 

Die Ministerin der Justiz 
und für Europaangelegenheiten 

Barbara Richstein 

Beschleunigte Erledigung von Strafverfahren 
im Bereich der geringfügigen und mittleren 

Kriminalität; Täter-Opfer-Ausgleich 

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz 
und für Europaangelegenheiten 

zur Änderung 
der Allgemeinen Verfügung vom 24. August 2000 

Vom 28. November 2002 
(4100-III.37) 

I. 

Die Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz und für Eu
ropaangelegenheiten vom 24. August 2000 (JMBl. S. 114) wird 
wie folgt geändert: 

1.	 In Abschnitt C I Nr. 1 Buchstabe c wird die Angabe 
„50,– DM“ durch die Angabe „25,00 EUR“ ersetzt. 

2.	 In Abschnitt C I Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa wird 
die Angabe „20,– DM“ durch die Angabe „10,00 EUR“ er
setzt. 

3.	 In Abschnitt C I Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
wird die Angabe „50,– DM“ durch die Angabe „25,00 EUR“ 
ersetzt. 

4.	 In Abschnitt D II Nr. 1 Buchstabe b wird die Angabe 
„1.000,– DM“ durch die Angabe „500,00 EUR“ ersetzt. 

II. 

Die Allgemeine Verfügung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2002 
in Kraft. 

Potsdam, den 28. November 2002 

Die Ministerin der Justiz 
und für Europaangelegenheiten 

Barbara Richstein 

Vollstreckungsplan für das Land Brandenburg 

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz 
und für Europaangelegenheiten 

Vom 6. Dezember 2002 
(4431-IV.1) 

I. 

Der Vollstreckungsplan für das Land Brandenburg vom 23. Au
gust 2000 (JMBl. S. 124), der mit Allgemeiner Verfügung vom 
28. März 2001 (JMBl. S. 89) in Teilen neu gefasst worden ist, 
wird neu gefasst. Er tritt in der Fassung der Anlage zu dieser All
gemeinen Verfügung am 1. Januar 2003 in Kraft. 

II. 

Die Anlage erscheint als Sonderdruck. 

III. 

Die Allgemeine Verfügung vom 23. August 2000 (JMBl. S. 124), 
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geändert durch die Allgemeine Verfügung vom 28. März 2001 
(JMBl. S. 89), wird aufgehoben. 

Potsdam, den 6. Dezember 2002 

Die Ministerin der Justiz 
und für Europaangelegenheiten 

Barbara Richstein 

Einheitliche Vordrucke für die ordentliche 
Gerichtsbarkeit des Landes Brandenburg 

Allgemeine Vordrucke 
(Vordruckreihe AVR) 

Allgemeine Verfügung des Präsidenten des 
Brandenburgischen Oberlandesgerichts 

Vom 18. Dezember 2002 
(1414-SH 5-I) 

Die Allgemeine Verfügung vom 12. September 1998 (JMBl. 
S. 114), geändert durch Allgemeine Verfügung vom 22. Mai 
2000 (JMBl. S. 78), wird wie folgt ergänzt: 

Es werden folgende weitere Vordrucke zur Verwendung durch 
die ordentlichen Gerichte des Landes Brandenburg eingeführt: 

AVR 25 - Hinweise zu Zahlungsmöglichkeiten 

AVR 59 a - Empfangsbekenntnis zur Übermittlung per Tele
fax (§ 174 II ZPO) – MEGA 

Brandenburg an der Havel, den 18. Dezember 2002 

Der Präsident des 
Brandenburgischen Oberlandesgerichts 

Dr. Macke 

Bekanntmachungen 

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen 

Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz 
und für Europaangelegenheiten 

Vom 12. Dezember 2002 

Folgender abhanden gekommener Dienstausweis wird hiermit für 
ungültig erklärt: 

- Olaf Spitz, Dienstausweis Nr. 148 264, ausgestellt am 
10.04.2001 durch die Direktorin des Amtsgerichts. 

Ich bitte alle Justizbehörden, insbesondere die Justizvollzugs
anstalten, Vorkehrungen zu treffen, um eine missbräuchliche 
Benutzung des Ausweises zu verhindern. Feststellungen über 
den Verbleib des Ausweises sind umgehend den ausstellenden 
Justizbehörden mitzuteilen. 




